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Signatur StAZH OS 35 (S. 404-405) 

Titel Beschluß des Kantonsrates über die Anpassung der 
Kantonsratswahlkreise an die stadtzürcherische 
Eingemeindung. 

Ordnungsnummer  

Datum 21.01.1935 
 
[S. 404] Der Kantonsrat, 
in Vollziehung des § 16 des Gesetzes über den Finanzausgleich und die Zuteilung der 
Gemeinden Affoltern b. Zch., Albisrieden, Altstetten, Höngg, Oerlikon, 
Schwamendingen, Seebach und Witikon an die Stadt Zürich vom 5. Juli 1931, sowie 
nach Einsicht eines Antrages des Regierungsrates und gemäß gleichlautendem Antrag 
der Kommission, 
beschließt: 
I. Die in § 36 w des Wahlgesetzes vorgesehene Einteilung des Kantons in 
Kantonsratswahlkreise wird wie folgt geändert: 

I. Stadt Zürich, umfassend die Stadtkreise 1 und 2. 
II. " " " " " 3 und 9. 

III. " " " " " 4 und 5. 
IV. " " " " " 6 und 10. 
V. " " " " " 7 und 8, sowie die Gemeinde 

Zollikon. 
VI " " " den Stadtkreis 11.  

VII. Limmattal, umfassend sämtliche Landgemeinden des Bezirkes Zürich mit 
Ausnahme der Gemeinde Zollikon// [S. 405] 

VIII. Affoltern, umfassend sämtliche Gemeinden des Bezirkes Affoltern. 
IX. Horgen, umfassend sämtliche Gemeinden des Bezirkes Horgen. 
X. Meilen, umfassend sämtliche Gemeinden des Bezirkes Meilen. 
XI. Hinwil, umfassend sämtliche Gemeinden des Bezirkes Hinwil. 

XII. Uster, umfassend sämtliche Gemeinden des Bezirkes Uster. 
XIII. Pfäffikon, umfassend sämtliche Gemeinden des Bezirkes Pfäffikon. 
XIV. Winterthur-Stadt, umfassend die Stadt Winterthur. 
XV. Winterthur-Land, umfassend sämtliche übrigen Gemeinden des Bezirkes 

Winterthur. 
XVI. Andelfingen, umfassend sämtliche Gemeinden des Bezirkes Andelfingen. 

XVII. Bülach, umfassend sämtliche Gemeinden des Bezirkes Bülach. 
XVIII. Dielsdorf, umfassend sämtliche Gemeinden des Bezirkes Dielsdorf. 
II. Mitteilung an den Regierungsrat zum Vollzug. 
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Zürich, den 21. Januar 1935. 
 
Im Namen des Kantonsrates, 
Der Präsident: Der Sekretär: 
Kägi. Dr. W. Roth. 
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